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Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes — Einführung der 

paritätischen Quotierung 

Stellungnahme: 

Wir als Deutsche Gesellschaft fürlYansidentität und Intersexualität e.V. bedanken uns zunächst einmal 
für die Einladung zur Anhörung und der Möglichkeit zur Stellungnahme. Es ist sehr begrüßenswert, 
dass der Thüringer Landtag erkannt hat, dass Menschen in unserem Land keinen gleichberechtigten 
und demokratischen Zugang zur Politik haben und deswegen benachteiligt sind. 

Die betroffenen Menschen sind nicht nur Frauen, sondern auch alle Personen der weiteren 
Geschlechter, die der Gesetzgeber unter dem Geschlechtseintrag divers rechtlich anerkennt. 

Daher fordern wir einen tatsächlichen gleichberechtigten Zugang für Alle: 

Grundsätzlich sollten alle 3 Optionen des Geschlechtseintrags in Gremien und Listen sichtbar und 
vorhanden sein, also eine echte paritätische Besetzung vorhanden sein. Dabei sollen die Personen mit 
dem Eintrag divers in Gremien einen festen Platz haben. Weitere Plätze folgen dann nach Anteil. Falls 
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sich keine Person mit dem Eintrag divers findet, soll der Platz nach Möglichkeit mit einer Frau besetzt 
werden. Für die Listenplätze soll folgende Regelung gelten: Zunächst kommt der feste Platz für den 
Eintrag divers, dann weiblich und dann männlich, immer alternierend. D-W-M-D-W-M und so weiter. 
Wenn sich keine (weiteren) diversen Personen finden, so sollte der Platz nach Möglichkeit mit einer 
Frau besetzt werden. Wichtig ist, dass Plätze mit Personen mit dem Eintrag divers zuerst besetzt 
werden sollten, da es sonst keine tatsächliche paritätische Besetzung geben würde. 

Transidente Personen sollten (falls keine rechtliche Namens- und Personenstandsänderung geschehen 
Ist) mit ihrem gewünschten Namen kandidieren dürfen. 

So kann das Landeswahlgesetz dann entsprechend angepasst werden,  urn  die aktuelle Gesetzeslage und 
gesellschaftliche Realität einer pluralen, vielfältigen Menschheit zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
für die DGTI e.V. 

Jena, 26.5.20.19 
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